
 Kreis Rendsburg-Eckernförde 
 Der Landrat 
 Planen, Bauen und Umwelt 
 Untere Bodenschutzbehörde 
  
 
 

Für die Erteilung von Auskünften ist nach dem Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Schleswig-Holstein – 
Informationsfreiheitsgesetz – IFG-SH – vom 09.02.2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 166) in Verbindung mit der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren 
vom 15.12.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 568) in den zur Zeit geltenden Fassungen eine Verwaltungsgebühr zu entrichten. 

 

 
 
 
 
 

 
Antrag auf Auskunft aus dem Altlastenkataster 

(Altlasten, Verdachtsflächen, stofflich schädliche Bodenveränderungen) 
Antragsteller/in 
Name und Vorname / Institution oder Firma incl. Ansprechpartner 
 
      
 
Straße und Hausnummer / Postfach 
      
 
PLZ 
              

Ort 
              

Telefon (tagsüber) 
      

Telefax 
      

E-Mail 
      

 
Grundstücksbezeichnung (Bitte immer einen Lageplan mit Kennzeichnung beifügen.) 
Straße 
      

Hausnummer 
      

Gemarkung 
      

Flur 
      

Flurstück(e) 
      

Kurze Begründung des Auskunftsersuchens (z.B. Verkehrswertermittlung, Kaufabsicht, Bautätigkeit etc.) 
      
 
 
 
            
Ort, Datum       Unterschrift Antragsteller 
 
Erklärung des Eigentümers 
Name und Vorname / Institution oder Firma incl. Ansprechpartner 
 
      
Straße und Hausnummer / Postfach 
      
PLZ        
       

Ort              

Telefon (tagsüber)       Telefax       E-Mail  
      

 
__________________      ____________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Antragsteller 
 

 Dem Antrag ist eine Vollmacht des Eigentümers beigelegt. 

Sprechtage:  
Mo.-Fr. 08.00 – 12.00 Uhr 
Di. zusätzlich von 14.00 – 17.30 Uhr 
Do. zusätzlich 14.00 – 16.00 Uhr 
Tel.: 04331-202137 / Fax: 04331-202527 
E-Mail: umwelt@kreis-rd.de 
 

 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Der Landrat 
Planen, Bauen und Umwelt 
Untere Bodenschutzbehörde 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 


